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E N T W U R F

Gesetz, mit dern das Wiener Veianstaltungsgesetz geändert r^r ird
(Wiener VeranstaLtungsgesetznovelle 1993)
( E w R / A r t , 4 , 3 1 - 3 s )

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Ar t ike l  I

Das  Wiener  Verans ta  l tungsgesetz  ,  LGB1.  fü r  l t ien  Nr .  12 l I97 I ,
zuletzt geändert durch das Landesgesetz, LGBI. für Wien Nr.
16 /1990,  w i rd  w ie  fo l9 t  geänder t :

1 .  I n  S  9  w i rd  fo lgende  Z  7  ange füg t :

rr7.  Der Betr ieb von Fi  akerunternehnen und mit  Pferden betr ie-

.  benen Miet\"ragenunternehmen (S 15a).r t

2.  Nach S 15 sr i rd folgender S 15a eingefügt:

r rS  15a .  (1 )  F iake run te rnehmen  i rn  S inne  d ieses  Gese tzes  s ind

Unternehmen, welche die Beförderung von Personen rni t te ls pfer-

dekutschen durchführen und ihre Leistung an öffent l ichen

orten anbieten.

(2) I { i t  Pferden betr iebene Miethtagenunternehmen (Pferdenietwa-

genunternehrnen) s ind Unternehmen, vrelche die Beförderung

von Personen ni t te ls Pferdekutschen durchführen und ihre Lei-

stung an n ichtöf fent l  ichen Orten anbieten.r t
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Nach S 17 rderden die SS 17a und 17b unter gleichzei t iger Vor-
anstel lung folgender ÜUersbhri f t  e ingefügc:

rrzusätzl iche Voraussetzungen für dlen Erwerb einer Konzession für
den Eetlieb eines Fiaker- odle! pferderdietnagenuDternehmens

17a. (1) Für den Erv,rerb einer Konzession für ej .n Fiakerunter-

nehmen oder ein Pferdenietwagenunternehnen, die auf eine be-
st inmte Anzahf von Kutschen zu lauten hat,  und während der
gesamten Ausübungsdauer, nüssen ilber die Bestirnnungen des S 17
hinaus foLgende persönl iche und sachl iche Voraussetzungen

vorl  ieqen :

1 , .

2 .

österreichische Staatsbürgerschaft i  Staatsangehörige einer
Vertragspartei  des Abkornrnens über den Europäischen l^t i r t -
schaftsraun sind österreichischen Staatsbürgern gleichge-

stel l - t ,  Jur ist ische Personen und PersonengeselJ,schaften

des Handelsrechtes müssen ihren Sitz i rn InLand oder in

einen staat,  der vertragspartei  des Abkornmens über den
Europäischen Wirtschaftsraun ist ,  haben,.

fachl iche Befähigung (  Befäh igungnachweis gemäß S 1?b), .

Nachv,reis einer nicht bl .oß vorübergehenden Verfügungsnög-

l ichkei t  über die entsprechende Anzahl von Zugpferden sowie

StaI lungen, die ein artgerechtes HaLten der Zugpferde er-
rnögl ichen, i rn Gebiete der Stadt Wien oder einer daran un-
m i t t e lba r  ang renzenden  Gerne inde ;

Nachweis einer nicht b1oß. vorübergehenden Verfügungsmög-

l ichkei t  über die entsprechende Anzahl von Rutschen und

Räurnl ichkei ten zum Einstel len der Fahrzeuge und zur Auf-
bewahrung der,erforder l ichen Ausrt istungsgegenstände, wie

Zaunzeug ,  Zuggesch i r r  udg1 . ,  i n  Geb ie te  de r  S tad t  W ien

oder einer daran unnit te lbar angrenzenden Gemeinde,

4 .

(2 )  D ie  Ver läß l i chke i t  (S  17  Abs ,2  und Abs.3)  zur  Ausübung der
im Abs, 1 angeführten Konzessionen ist insbesondere dann nicht
gegeben, r.renn
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der Konzess ionswerber von einem Gericht wegen einer rnit
Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu einer mehr a1s
drei uonate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer
Geldstrafe von rnehr aLs 180 Tagsätzen verurtei l t  wurde,
solange die Verurtei lung weder geti lgt ist,  noch der Be-
schränkung der Auskunft aus den Strafregister unterl iegt
(SS 1 bis 6 Ti lgungsgesetz 7972, in der Fassung des Bundes-
gesetzes  BGBl .Nr .  599 / t988r ,  oder
eine dem Konzessionswerber bereits ertei l- te Genehnigung
zun Betr ieb der irn Abs. 1 genannten Unternehmen in den
letzten fünf Jahren vor Antragstel lung aufgrund der gelten-
den Vorschrif ten, rnit  Ausnahrne von S 20 Abs. \  Z Z, rechts-
kräft ig zurückgenornnen hrurde, oder
der Konzessionswerber oder Ausübungsbereehtigte r.regen
schwerwiegender und vriederhol-ter Verstöße gegen Vorschrif-
ten über

a) die für den Berufszweig geltenden Entlohnungs- und
Arbe i tsbed ingungen oder

b) die Personenbeförderung, insbesondere die Lenk- und
Ruhezeiten der Fahrer, Zustand und Ausrüstung der Fahr-
zeuge und die Sicherheit im Straßenverkehr und der
Fahrzeuge,  oder

c) den Tierschutz

rechtskräft ig bestraft wurde.

(3) Die im Abs. l-  angeführten voraussetzungen rnüssen bei jur i-
st ischen Personen und Personengese I lschaften des Handels-
rechtes von ceschäftsführer und jenen personen erfü1lt  wer-
den, denen maßgeblicher Einf luß auf die Konzessionsausübunq
zusteht.

(4) Über das Vorl iegen der Voraussetzungen gernäß Abs. 1 Z 3
und 4 hat.die Behörde auch ein cutachten der zuständigen Glie-
derung der Kamner der gewerbl ichen wirtschaft für Wien einzu-
ho len .
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voraussetzung der fachtichen Eignung (Befähi-
ist erf ül l - t  durch

1. den Nachweis der erfolgreich abgelegten Prüfung vor einer
Prüf ungskornrnission, die von der Landesregierung bestel l t
hr ird, und

2. eine Bestät igung des zuständigen Soz ialversicherungsträgers

über eine nindestens drei jähr ige befugte fachl iche Tät igkei t

in einen Fiaker- oder Pferdenietrrragenunternehnen oder in
einern fachl ich nahest.ehenden Berufszweicr.

(2) Die Prüfungskomrniss ion ist  von der Landesregierung zu
bes te l l - en ,  I n  d iese  Kornmiss ion  s ind  zwe i  pe rsonen ,  d ie  d ie
betref fende Tät igkei t  aIs Konzess ions inhaber oder Geschäfts-
führer sei t  rnindestens drei  Jahren ohne Unterbrechung aus-
üben, auf Vorschlag der zuständigen Gl iederung der Kalf lmer der
ger^rerbl ichen Wirtschaft  für l l ien zu berufen. Unter Berücksich-
t igung der Sachgebiete der Prüfung sind überdies zwei weitere

Fachl"eute zu berufen; die Berufung einer dieser Fachleute wird
von der Landesregierung auf Vorschlag der Kanmer für Arbei ter
und Angestel l te für Wien vorgenonmen. Werden die Vorschläge
nicht innerhalb einer Fr ist  von vier Wochen erstat tet ,  hat die
Landesregierung die Berufung nach Anhörung der säunigen Stel ]e
vorzunehmen. Zurn Vorsi tzenden ist  von der Landesregierung ein
f t i r  d iese Aufgabe geeigneter Beanter des höheren Verhral tungs-

d iens tes  zu  bes te l l en .

(3) Der Befähi .gungsnachwe is ist  dann nicht erforder l ich,  wenn

der Konzess ionswerber nachweist ,  daß er die angestrebte Tätrg-
kei t  in den letzten zehn Jahren rnindestens ein Jahr ohne Un-
terbrechung als Konzess ionsinhaber oder Geschäftsführer aus-
geübt hat.
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die nach der Eigenart der Tätigkeit erforderl iche Be-
schaffenheit,  Ausrt istung und Kennzeichnung der beirn Betr ieb
des Unternehnens ver$/endeten Fahrzeuge hinsichtl ich ihrer
Betr iebssicherheit und Eignung, insbesondere auch für die
Zwecke des Tourisnus i
die nach der Eigenart der Tätigkeit erforderl ichen Be-
tr iebs- und Beförderungsbedingunlten, die Vorschreibung
einer Vers icherungspf I  icht und einer Mindestversicherungs-
sunme, die der Eigenart der Tätigkeit Rechnung trägt;
Höchsttari fe für die zu erbringenden Leistungen,
unter Berücksichtigung der Art und des Urnfanges der ver-
schiedenen Leistungen, insbesondere der festzulegenden
Fahrtrouten und des dafür erfordert ichen Aufwandes, sowie
der Interessen der Kunden, r^robei für besondere Anlässe
sondervereinbarungen (Pauschale) festgelegt werden dtir fen;
die nach der Eigenart der Tätigkeit erforderl ichen Eigen-
schaften der irn Fährdienst tät igen personen hinsichtl ich
ihrer Ausbildung, cesundheit,  VerläßLichkeit und ihres
Aussehens.

(6) Die in Z 3 angeführten Höchsttari fe sind von Ants wegen
.oder auf Antrag der zuständigen Fachgruppe der Kamner der

. geltrerbl-ichen Wirtschaft für Wien nach Anhörung der Karnrner der
gewerbl ichen Wirtschaft für l i ien sowie der Kanner für Arbeiter
und Angestel l te für l t ien zu erLassen. Die Höchsttari fe haben
a1le zur Bestirnmung des Beförderungsentgeltes erforderl ichen
Angaben sowie deren Bekanntgabe an die an Beförderungs lei-
stungen interessierten Personen zu enthalten und einen ange-
nessenen cewinn der Unternehnen zu berücksichtigen. Die geneh-
rnigten Höchsttari fe treten frühestens zwei Wochen nach ihrer
Kundrnachung im Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft.  r '

6, Der Klannerausdruck in S 19 Abs. 2 fünfter Satz hat zu lauten:

" (  S S  1 7 ,  1 7 a ,  1 7 b )  r t

1

3 .



7 .  S  Z O  A b s .  1  Z  L  h a t  z u  l a u t e n :

t t1 .  d ie  voraussetzungen nach S
Konzess ionserwerb verloren hat
chung nicht ermöglicht oder[

8 .  S  21  Abs .  2  Z  t  ha t  zu  l -au ten :

17  ode r  S  17a  Abs .1  fü r  den

oder die pol izei l iche überwa-

rf  1.  konzess ionspfJ.  icht ige, mit  Ausnahrne jener nach S g Z 7,
oder g 6 Abs. 7 Z 2 l l t .a anrnetdepf l icht ige Thea-
teraufführungen und Varietevorführungen, ferner Zirkusse,
Tierschauen, Feuerr^rerke, Schießbuden und die unter S 6 Abs. 1
Z  5 l i t . a , c ,d  und  f  f a l l , enden  p ra te r rnäß igen  Vo lksve rgn i i gungen
so$r ie  Auss te l l ungen  (S  6  Abs .  J .  Z  7 r ,n

9 .  Den  S  26  w i rd  fo lgender  Abs .  6  ange füg t :

I t ( 6 )  D ie  Bes t i nmungen  de r  Abs .  l  und  Z  s ind  au f  den  Be t r i eb
von Fiakerunternehnen und rni t  pferden betr iebenen Mietr . raqenun-
te rnehnen  (S  15a )  n i ch t  anzuwenden . t l

Ar t ike l  I I

Schluß- und übergangsbestirnrnungen

(1) Berechtigungen zur Beförderung von personen mitteLs pferde-

kutschen, die vor den Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund
bundesgesetz l  icher Bestinmungen erlangt h'urden, gelten dann als
Konzessionen in Sinne dieses Gesetzes, wenn der Inhaber dieser
Berechtigung innerhalb von 6 Monaten nach fnkrafttreten dieses
cesetzes bei der Behörde den Nachweis erbringt, daß er diese
Berechtigung mindestens ein Jahr hindurch in vol lern Unfang
ununterbrochen ausgeübt hat und die irn S 1Za Abs. I Z 3 und Z 4
angeführten Voraussetzungen gegeben sind.
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(2, Ztr den vorliegen der Vora!:ssetzungen genäß Abs. t hat die
Behörde ein cutachten der zuständigen Gliederung der Kammer
der gehreiblichen lf irtschaf t f tlr l{ien einzuhol.en.

(3) Dieses Gesetz tritt nit 1. Jänner 1994 in Kraft. Verordnungen
auf Grund dieses cesetzes können bereits ab dem,auf seine Kundma-
chung folgenden Tag erlassen werden; sie dtirfen jedoch früheätens
nit den 1. Jänner 1994 in Kraft gesetzt werden.



B e i l a g e

Verans ta l tungsges etznovel. le 1993
V O R B L A T T

Problem

llit der Novelle zum GelegenheitsverkehrsgeseEz
(BGBl.Nr.  L29/t993) ist  d ie Beförderung von personen ni t
Fahrzeugen, die durch die Kraft von Tieren bewegt arerden,
aus der Bundeskornpetenz ausgegl iedert  und den Ländern in
cesetzgebung und Vol lz iehung übertragen norden (S 1 Abs.3
leg .  c i t  .  )

Z i e l

Schaffung gesetzl icher Normen betreffend den Betr ieb von
Fiakerunternehnen und nit  pferden betr iebenen Mietwaqenun-
ternehrnen irn Landesrecht.

Lösuno

Einbindung der zu regelnden Materie in das Wiener Veranstal-
tungsgesetz, da bei der Tätigkeit der Fiakergewerbetreiben-
den vom Rechtsverständnis her die t 'öffentl . iche BeLustigungl
im Vordergrund steht und der Beförderungsleistung nur nach-
ge-ordnete Bedeutung zukonmt.

A1t ernat iven

Aufgrund der Kornpetenzübertragung an die Länder besteht
zur Schaffung gesetzl icher Bestinnungen keine Alternative.
Zur Aufbereitung der Nornen r"/äre ein eigenes Gesetz denk-

'bar. Unter den gegebenen voraussetzungen, närnl ich die schon
vortrandenen Regelungen beztigl ich eines Konzessionsverfahrens
irn Wiener Veransta l tungsgesetz sowie den inhalt l ichen Kon-
nex, ist der vorl iegenden Lösung der Vorzug zu geben.
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Xosten

Da die verfahren auch bisher in rhittel.barer Bundesverwaltung
durchgeführt hrurden, werden zusätzliche Kosten nLcht erwach-
sen.

EG-Noplornität

Ist gegeben.



E r l ä u t e r u n g e n

Allgernelner Tei l

Mit der Novelle zun celegenheitsverkehrsgesetz .(BGBl.Nr.
I2g/J.gg3) ist die Beförderung von Personen mit Fahrzeugen,
die durch die Kraft von Tieren bewegt r^rerden, aus der Bun-
deskornpetenz (Art ikel 10 Abs,1 2,8 B-VG) ausgegliedert
und den Ländern in Gesetzgebung und Vollziehung übertragen
worden (S  1  Abs .3  l -eg .c i t )  .

Nach  S  26  Abs .2  l eg ,c i t .  so l l - t e  d iese  Kornpe tenzänderung

nit  Inkraft t reten des Abkomnens über den Europäischen wir t -
schaftsraurn, f rühestens jedoch mit  1.  Jul i  1993, wirksam
werden .

In Juni l-993 hat der Nationalrat einern Init iat ivantrag
zugestinmt, der unter anderem die Konpetenzänderung rnit
1. Jul i  1993 sosrie eine Übergangsrege lung bis längstens
31.  Dezer f lber  L993 vors ieh t .

crundsätzl ich ist auszuführen, daß vorn Rechtsverständnis
her, die Bedeutung der Tätigkeit der Fiakergewerietreibenden
in der rröffentl- ichen Belustigung" l iegt und nicht nehr
in der Beförderungs Ie i  stung. Dieser zeitbedingte Wandel
der Aufgabeninterpretat ion dieser Unternehmen kann sicher-
l ich auch als crund für die erfolgte Konpentenzänderung
angenomrnen werden.

Aus den dargelegten Bedarf  einer landesgesetz l ichen Regel-ung
heraus war nunnehr zu pr i . l fen, ob diese in einern eigenen
Gesetz erfolgen oder in berei ts bestehende Normen eingear-
bei tet  r . i 'erden soI l te.



Die berei ts i rn Wiener Veranstä I tungsgesetz vorhandenen
Best innungen über Genehnigungsverfahren sowie der inhal- t1i-
che Konnex gaben den .AnIaß, auch die Beförderung von perso-

nen rni t  Fahrzeugen, die durch die Xraft  von Tieren behregt
uerden, in diesern Landesgesetz zu erfassen.

'  ZtJ den einzelnen punkten darf  auf den besonderen TeiI  ver-
wiesen werden.

(Art .  4 und Art .  31 f f  des Abkornrnens über den Europäischen
Wirtschaftsraurn;
361X1201P0032 /  62. Al lgemeines progrann zur Aufhebung der
Beschränkungen des freien Dienst lö istungsverkehrs 

-

( A B 1 . N r . 0 0 2  v o m  1 5 . t . t 9 6 2 ,  5 .  3 2 ; .  E n g l i i c h e  F a s s u n g :
E n g l i s c h e  S o n d e r a u s g a b e  ( R e i h e  2 )  I X ;  S . 3 ) .

Besondere r  Te i l

zu Ar t i ke l  f :

Die gegenständl- iche Novelle zun wiener Veranstaltungsgesetz
unfaßt neun Punkte.

z u  Z  \ i

Obvrohl die Konzess ionspfl  icht schon aufgrund des Ein1ei-
tungssatzes des S 9 vorl iegt, ist die Anfügung der Zif fer Z
in Hinbl ick auf die Bedeutung der beiden Dauerver-
anstaltungen 'geboten, weiters sind für die Verleihung einer
Konzession zusätzl iche persönl iche und sachl iche Voraus-
se tzungen zu  er fü l len  (v91.  Z  3 )
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z !  z  2 a  
.

In S 15a erfolgt die Definit ion cler beiden Dauerver-
anstaltungen, wobei a1s Unterscheidungskriteriurn der Ort der
Anbotsleistung heranzuziehen ist.  Fiaker irn tradit ionel lem
Sinne bieten ihre Leistungen an in Verordnungsweg nach der
SwO festgelegten Standplätzen an. l lei ters sind die Fahrt-
routen vorgegeben.
Bei Pferdernietkragenunternehnen h'erden die Leistungen am
vlohn/Geschäftssitz des veranstalters angeboten. Ebenfal l-s
unterl iegt die Fahrtroute der Wil lensbi ldung der Vertrags-
partner .

z u  z  3 ?

Mit den SS 17a und 17b erfotgt die Festlegung persönl icher und
sachlicher Voraussetzungen, die über die bestehenden Be-
st immungen des S 17 hinausgehen und nur diä Konzessionen
für Fiaker- und Pferdemi_etwagenunternehnen betreffen.
Zu den persönl ichen Voraussetzungen zählt die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft bzw, die Staatsangehörigkeit zu
ei_nen Vertragspartner des EwR-Abkomnens, sowie die fachl iche
Befähigung, deren Nachr"/eis detai l l iert  inr S 1Zb geregeLt
w i rd .  In  S  17a Abs.2  werden Gründe de tern in ie r t ,  d ie  d ie
Verläßl ichkeit ausschl ießen. Diese Regelungen sind einer-
seits den Bestinnungen der Gewerbeordnung nachgebildet bzw.
ergeben sie sich aus der Konz ess i  onsausübung.
Die sachl ichen Voraussetzungen so11en grundsätzl ich die
artgerechte Haltung der Zugpferde sowie das Vorhandensein
der erforl ichen Räumlichkeiten gewährleisten.

S 17b regelt die Voraussetzungen der fachl ichen Eignung,
wobei hiefür ein theoretischer Tei l  in Forrn einer prt i fung

und eine mehrjährige praktische Berufserfahrung nachzuweisen
sind. Eine entsprechende Na chsichtsregelung ist vorgeseben.
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Wird i rn Abs.2 die Anzahl der brüfunqskornmissionsmitql  ieder

sowj.e deren Bestel lungsnrodus festgelegt, ist im Abs.5 die
verordnungserrnächtigung an die Landesregierung gegeben, die
Prüfungsrnoda Litäten in Bezug auf Inhalt und Fortn genauer zu
deterninieren.

z i Z 4 u n d Z 6 :

Die Änderung der Klanmerausdrücke ist  insofern erforder l ich,

a l s  S  18  Abs . l  sow ie  S  19  Abs .2  Bes t immungen  en tha l ten ,  d ie

al lgenein die Konzessionsver le ihung bzw. deren Aust lbung

regeln und bisher auf S 17 Bezug nehmen. Da diese Best i rn-

nungen auch die Fiaker- und Pferdenietwagenunternehmen

betref fen, war der Bezug auch zu den spezieLJ-eren Nornen

der  SS  17a  und  l -7b  he rzus te l l en .

z !  Z  5 .

In neugeschaffenen Absatz 5 ist  ebenfal ls eine Verordnungs-

ernächt igung an die L. l iener Landesregierung vorgesehen. Waren

die angeführten Mater ien bisher in Verordnungen des Landes-

hauptnannes aufgrund des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes gere-

gel t ,  s ind nunnehr aufgrund der Konpetenzänderung analoge

Verordnungen durch die Landesregierung zu er lassen,

z p  Z  7 .

'  
Die Neuforrnul  ierung der Zi f fer 1 im S 20 f indet seine Rechr-

fert igung in den speziel len persönl ichen und sachl ichen

Voraussetzungen für die Er langung einer Konzession für das

Fiaker-oder Pferdemietwagenunternehrnen, Dernentsprechend so11

auch eine Zurücknahne der Konzession bei  Wegfal l  d ieser

voraussetzungen rnögI lch sein.
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z \1  z  8 .

Eine Eignungsfeststel  lung im Sinne des S 21 und sorni t  nach

den Best imnungen des Wiener Veranstal tungsstät tengesetzes

ist für Fiaker- und Pferdernietwagenunternehmen nicht sinn-

vol I  und aufgrund der nicht konkret is ierbaren VeranstaL-

tungsstät te nicht rnögl ich. l tesent l ich ist  jedoch die Prüfung

der Voraussetzungen nach S 17a Abs.1 Z 3 und 4 durch die

fachl ich zuständigen Magistratsabtei  lungen i rn Zuge des

Konzess ionsverf  ahrens.

z\ r  z  9 .

Nach  de r  de rze i t  geL tenden  cese tzes lage  dü r f t en  d ie  Konzes -
s ionen  nach  S  9  Z  7  nu r  zw ischen  6 ,00  und  22 .00  Uhr  ausgeüb t
werden. Die Anfahrtszei ten zu den Standplätzen bz$r.  der

Bedarf  an Nachtfahrten unter gleichzei t iger Berücksicht igung

der als ger ingf anzusehenden Lärnemission bei  der Konzes-

sionsausübung rechtfert igen jedoch diese AusnahmeregeLung.


